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JZ   Juristenzeitung (Zeitschrift) 

KJ   Kritische Justiz (Zeitschrift) 

MDR   Monatsschrift für Deutsches Recht (Zeitschrift) 

MMR   MultiMedia und Recht (Zeitschrift) 

m.w.N.    mit weiteren Nachweisen 

NJW   Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift) 

NZA   Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 
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NZG   Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 

o.   oben 

obj.   objektiv 

RDi   Recht Digital (Zeitschrift) 

Ri   Recht innovativ (Zeitschrift) 

sog.   sogenannte/r 

st.   ständige/e 

TB.   Tatbestand 

u.a.   unter anderem/und andere 

u.U.   unter Umständen 

Urt.   Urteil 

v.   von/vom 

Verf.   Verfasser/in 

VergabR   Zeitschrift für das gesamte Vergaberecht 

WM   Wertpapier-Mitteilungen (Zeitschrift)  

z.B.   zum Beispiel  

ZBB   Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 

ZeuP   Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 

ZfPW   Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft 

ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht  

zit.   zitiert 

z.T.   zum Teil 
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Einleitung 

§ 1 Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung 
Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung 

Die Formulierung von Verträgen in einer mathematisch präzise definierten – 
formalen – Sprache, die eine maschinelle Verarbeitung des Vertrages von der 
automatisierten Analyse, Anpassung, Überprüfung bis hin zu seiner automati-
sierten Ausführung ermöglichen soll, ist keine neue Idee. Schon vor mehr als 
25 Jahren wurde der Vertrag als Computerprogramm visualisiert und es wur-
den vertragliche Eindeutigkeit, Sicherheit sowie Effizienz als Folgen prognos-
tiziert.1 

Dass die Rufe nach der Realisierung dieser Idee erst in den letzten Jahren 
laut wurden und zwischenzeitlich eine Art Hype auslösten, lag hingegen maß-
geblich an der Entwicklung der Blockchain-Technologie im Jahr 2008.2 Die 
dezentral geführten Datenbanken sollen die ideale Plattform zur Ausführung 
solcher Verträge bieten, fügen sie doch ihrerseits weitere Versprechen hinzu: 
Manipulationssicherheit, Verschlüsselung und die Loslösung von kostspieli-
gen Intermediären.3 

 
1 Als wesentlicher Ausgangspunkt dieser Überlegungen wird heute meist die ursprüngli-

che Idee des sog. „Smart Contracts“ durch Nick Szabo im Jahr 1997 gesehen, Szabo, The 

Idea of Smart Contracts, abrufbar unter: https://nakamotoinstitute.org/the-idea-of-smart-

contracts/ (zuletzt aufgerufen am 18.5.2023). 

2 Ausschlaggebend war das 2008 zur Kryptowährung Bitcoin veröffentlichte Whitepaper: 

Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, abrufbar unter: https://bit-

coin.org/en/bitcoin-paper (zuletzt aufgerufen am 18.5.2023); ausführlicher zur Blockchain-

Technologie § 5 D. II.; korrekterweise handelt es sich bei der Blockchain um eine Technik 

und keine Technologie (zum Unterschied s. allein Timmermann, Legal Tech-Anwendungen, 

2020, S. 56 f. m.w.N.), aufgrund der etablierten Verwendung wird hier dennoch auch von 

„Blockchain-Technologie“ gesprochen. 

3 Zu den entsprechenden Eigenschaften und Verheißungen der Blockchain-Technologie 

und der ihr übergeordneten Distributed-Ledger-Technologie s. etwa: Blocher, AnwBl 2016, 

612; Heckmann/Kaulartz, bank und markt 2016, 34; Kaulartz/Heckmann, CR 2016, 618 

(618) auch m.w.N. dazu, dass viele in der Blockchain-Technologie überhaupt erst die Mög-

lichkeit sahen, die ursprünglichen Versprechen von Verträgen als Computerprogramm zu 

realisieren; s. ferner dazu auch Legner, VuR 2021, 10 (16 f.); Schnell/Schwaab, BB 2021, 

1091 (1091); Grieger u.a., ZfDR 2021, 394 (396 ff.); Kloth, VuR 2022, 214 (214 f.); s. zu-

dem später noch § 6 B. III. 3 (insb. Fn. 396). 
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Dank der Blockchain-Technologie schaffte es die Idee eines in einer forma-
len Sprache verfassten und maschinell verarbeiteten Vertrages in die breitere 
öffentliche Wahrnehmung und auch in die rechtswissenschaftliche Forschung. 
Bezeichnet wird er dabei insbesondere im deutschen Sprachraum üblicher-
weise mit dem schillernden Ausdruck „Smart Contract“. 

Diese so beliebte Bezeichnung präsentierte sich indes für die rechtliche Be-
wertung bisher als durchaus unglücklich. Einerseits wird die eigentlich ältere 
Idee des Smart Contracts4 nunmehr (wohl vor allem dank entsprechender Be-
zeichnung durch Pioniere der Blockchain-Technologie5) nahezu ausschließlich 
im Zusammenhang mit dieser Technik gesehen und die Eigenschaften der de-
zentralen Plattformen als charakteristisch für Smart Contracts betrachtet.6 An-
dererseits werden mit Smart Contracts auch von jenen, die sie nicht zwingend 
im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie sehen, meist ganz be-
stimmte Eigenschaften verbunden: Die formale Sprache zur Repräsentation des 
Vertrages sei eine imperative Programmiersprache,7 die maschinelle Verarbei-
tung des Vertrages liege in der automatisierten Ausführung.8 

 
4 S. bereits § 1 Fn. 1. 

5 Allen voran etablierte der Initiator der bedeutenden Ethereum-Blockchain, Vitalik Bu-
terin, 2014 in dem zu Ethereum gehörigen Whitepaper die Nutzung der Bezeichnung Smart 

Contract (Buterin, Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Appli-

cation Platform). 2018 ließ er über Twitter zwar verlautbaren, dass er diese Entscheidung 

bereue: „To be clear, at this point I quite regret adopting the term ‚smart contracts‘. I should 

have called them something more boring and technical, perhaps something like ‚persistent 

scripts‘.“ (https://twitter.com/VitalikButerin/status/1051160932699770882, zuletzt aufgeru-

fen am 18.5.2023). An der sehr geläufigen Verbreitung der Bezeichnung Smart Contract im 

Zusammenhang mit Blockchains änderte dies aber erkennbar nichts mehr. 

6 S. etwa: Blocher, AnwBl 2016, 612 (617 ff.); Kaulartz, InTer 2016, 201 (202); Heck-
mann/Kaulartz, bank und markt 2016, 34; Sillaber/Waltl, DuD 2017, 497; Lehmann/Krysa, 

BJR 2019, 90 (91); Paulus, JuS 2020, 107 (108); Aufderheide, WM 2021, 2273 (2274); 

Kloth, VuR 2022, 214 (215); Busche, in: MüKo BGB, § 133 Rn. 28; Ernst, in: MüKo BGB, 

Einleitung SchuldR Rn. 69; Dey, in: Finanzderivate, Rn. 12; dazu auch Steinrötter/Sta-
menov, in: Legal Tech, Rn. 1, die aber gerade auch auf die eigentliche Technikneutralität 

hinweisen; überblicksartig dazu ferner auch Timmermann, Legal Tech-Anwendungen, 2020, 

S. 75 m.w.N., der sich selbst ebenfalls ablehnend zu einer solchen Eingrenzung äußert. 

7 Dies wird selten explizit gemacht, die verschiedentlichen Ausführungen dazu, dass sich 

Smart Contracts durch eine Wenn-Dann-Beziehung charakterisieren lassen würden, lassen 

aber eben jene Annahme zu (allein in fünf Kapiteln des Werks „Braegelmann/Kaulartz, 

Rechtshandbuch Smart Contracts“ stellen die Autoren explizit auf die Wenn-Dann-Bezie-

hung ab; ebenso darauf abstellend etwa auch: Kloth, VuR 2022, 214 (215); Schnell/Schwaab, 

BB 2021, 1091 (1091); Eschenbruch/Gerstberger, NZBau 2018, 3 (3); Wanderwitz, Verga-

beR 2019, 26 (27); Steinrötter/Stamenov, in: Legal Tech, Rn. 5; Dey, in: Finanzderivate, 

Rn. 13). Deutlicher etwa auch Exner, Smart Contracts, 2022. S. 27 m.w.N. wenn er auf Pro-

grammcode abstellt. Zu imperativen Programmiersprachen bzw. zum imperativen Program-

mierparadigma s. ferner § 5 C. I. 

8 Plakativ: Möslein, in: Rechtshandbuch Smart Contracts, Rn. 17 „[…] die automatisierte 

Abwicklung des schuldrechtlichen Vertrags, die Smart Contracts […] wesensmäßig aus-

macht“; Finck, in: Smart Contracts, S. 8 „Die automatisierte Ausführung als Hauptmerkmal 
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Wenngleich mit der Automatisierung der Ausführungsphase (zum Beispiel 
dem automatisierten Leistungsaustausch bei Eintritt eines festgelegten Ereig-
nisses) rechtlich gesehen sicher bereits die interessanteste Möglichkeit der ma-
schinellen Verarbeitung von Verträgen in den Fokus genommen wurde, trug 
dies neben der Beschränkung des Blickes auf imperative Programmiersprachen 
dazu bei, dass die sprachliche Komponente solcher Verträge in den Rechtswis-
senschaften bisher kaum beachtet wurde.9 

Vielfach wurde die „Vertragssprachenfrage“ – die Frage nach formaler 
Sprache als rechtsgeschäftliches Erklärungsmittel – sogar damit abgetan, dass 
sie sich bereits gar nicht wirklich stelle. Ein rechtlich verbindlicher Vertrag 
werde nicht in einer formalen Sprache, wie etwa einer Programmiersprache, 
verfasst;10 die formalsprachliche Dokumentation des Vertrages sei ein für den 
Schuldvertrag unbeachtlicher Schritt der Automatisierung.11 Smart Contracts 
seien im Ergebnis „weder smart noch Verträge“.12 

Dabei erstaunt der pauschale Einwand gegen die rechtliche Auslegungsre-
levanz formalsprachlicher Erklärungen bereits angesichts der rechtlich aner-

 
eines Smart Contracts“; Wendelstein, in: Legal Tech, Rn. 1 „Die Idee hinter dem Einsatz 

von Smart Contracts ist vor allem, dass das rechtlich geschuldete Leistungsprogramm ganz 

oder teilweise automatisiert erfüllt wird“; deutlich auch Exner, Smart Contracts, 2022, 

S. 28, 30 f. 

9 Explizit beachtet wurde die sprachliche Komponente im deutschen Recht bisher vor 

allem durch: Möslein, in: Rechtshandbuch Smart Contracts, Rn. 22 ff.; Möslein, ZHR 2019, 

254 (276 ff.); knappe Ausführungen finden sich ferner bei Schnell/Schwaab, BB 2021, 1091 

(1096 f.); Aufderheide, WM 2021, 2313 (2315); Ostoja-Starzewski, InTer 2021, 213 (215); 

Bertram, MDR 2018, 1416 (1420 f.). S. international ferner: Allen, ERCL 2018, 307 (für das 

englische Vertragsrecht); Cohney/Hoffman, Minnesota Law Review 2020, 319 (für das ame-

rikanische Vertragsrecht); Cannarsa, ERCL 2019, 773 (779 ff.) (rechtsvergleichend). 

10 S. etwa Dey, in: Finanzderivate, Rn. 11; Djazayeri, jurisPR-BKR 2016, Anm. 1 unter 

E I (widersprüchlich dazu aber Teil E II); Söbbing, ITRB 2018, 43 (45); jedenfalls für AGB 

eine formale Vertragssprache verneinend auch Steinrötter/Stamenov, in: Legal Tech, Rn. 16, 

die ferner festhalten, es könne „nur der Vertragsinhalt den Inhalt des Codes vorgeben, nicht 

aber umgekehrt der Codeinhalt den Vertragsinhalt“; s. auch Legner, VuR 2021, 10 (11 f.), 

die sich allerdings teilweise widersprüchlich äußert; s. ferner den in § 12 B. III. behandelten 

Vorbehalt, dass Smart Contract Code „etwas tut, aber nicht verspricht etwas zu tun“. 

11 S. etwa Ernst, in: Das Streben nach Autonomie, S. 135 „Um es klar zu sagen: ‚Smart 

Contracts‘ sind keine Verträge. Es handelt sich um Computerroutinen, die im Einzelfall ver-

tragliche Regelungen umsetzen mögen, die Existenz eines Vertrages aber voraussetzen.“; 

Mann, NZG 2017, 1014 (1016); Paulus/Matzke, ZfPW 2018, 431 (433 f.); Paulus, JuS 2020, 

107 (107) („‚Smart Contracts‘ [sind] nämlich gar keine Verträge im Rechtssinn“); Lupu, CR 

2019, 631 (631); Lupu, InTer 2020, 2 (2), die widersprüchlicherweise aber dennoch Pro-

grammiersprachen als Vertragssprachen u.U. zulassen will (S. 4 f.); etwas zurückhaltender: 

Schrey/Thalhofer, NJW 2017, 1431 (1431); Sesing/Baumann, InTer 2020, 233 (234 f.). 

12 Die Herkunft dieses Ausspruchs kann nicht mehr nachvollzogen werden. Gemeint sein 

muss mit „Vertrag“ in diesem Sinne und mit Blick auf die Nachweise in § 1 Fn. 11 stets die 

auslegungsrelevante Dokumentation (s. § 2 A. II.). Sich diesen Ausspruch zu eigen machend 

etwa: Finck, in: Smart Contracts, S. 8; Blocher, AnwBl 2016, 612 (618). 
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kannten Sprachenfreiheit als Teil der Vertragsfreiheit.13 Positiv-rechtliche Re-
gelungen, die die Sprachenfreiheit unmittelbar beschränken, existieren kaum 
und eine allgemeine Pflicht, im Privatrechtsverkehr auf bestimmte Sprachen 
zu rekurrieren, gibt es nicht.14 Auch ansonsten lässt sich im positiven Recht 
keine pauschale Absage an eine formale Vertragssprache ausmachen. Wie man 
es von Fällen der Verwendung natürlicher Fremdsprachen weiß, steht das Ri-
siko des Missverständnisses einer Sprache der Nutzung derselben als Vertrags-
sprache selbst dann nicht grundsätzlich entgegen, wenn es einen beteiligten 
Verbraucher trifft oder es um Allgemeine Geschäftsbedingungen geht.15 Nicht 
zuletzt können Formvorgaben, die häufig in diesem Zusammenhang als prob-
lematisch angeführt werden,16 höchstens im Einzelfall der Wirksamkeit einer 
formalsprachlichen Willenserklärung, nicht aber formaler Sprache als zulässi-
gem Erklärungsmittel entgegenstehen.17 Insgesamt „geht [es daher] nicht an, 
aus der Ungewöhnlichkeit des gewählten Erklärungsmittels dessen generelle 
rechtliche Unzulässigkeit zu folgern“.18 

 
13 Zur Vertragsfreiheit s. weiterführend § 9 C. I. 

14 Spellenberg, in: MüKo BGB, Art. 10 Rom I-VO Rn. 73 ff.; Singer, in: Staudinger BGB, 

§ 119 Rn. 18; ausführlich dazu seinerzeit ferner Kling, Sprachrisiken, 2008, S. 240 ff.; zu 

den primärrechtlichen Grenzen für nationale Sprachvorschriften einerseits und den verein-

zelten unionsrechtlichen Sprachvorschriften andererseits auch Riesenhuber, System, 2003, 

S. 277 ff., 280 ff. m.w.N. 

15 S. dazu später ausführlich § 13 A. I. 2., § 13 A. I. 3. a) und § 13 A. I. 3. e). 

16 Sehr deutlich etwa bei Schurr, ZVglRWiss 2019, 257 (265 f.); s. ferner Möslein, in: 

Rechtshandbuch Smart Contracts, Rn. 10 ff.; Bertram, MDR 2018, 1416 (1418 f.); 

Schnell/Schwaab, BB 2021, 1091 (1094); zu dieser potenziell auftretenden Problematik in 

den einzelnen Mitgliedstaaten etwa Lyons u.a., Thematic Report: Legal and Regulatory 

Framework of Blockchains and Smart Contracts, S. 23 f., wo im selben Atemzug auch eine 

Signaturproblematik genannt wird, welche allerdings ebenfalls keine Auswirkungen auf die 

Frage nach formaler Sprache als zulässiges rechtsgeschäftliches Erklärungsmittel hat. 

17 Es ist insoweit auch darauf hinzuweisen, dass formale Sprache zwar natürlich üblicher-

weise elektronisch ausgedrückt wird, sie aber ohne weiteres z.B. auch in Schriftform ausge-

drückt werden kann. Es handelt sich eben gerade nicht um eine bestimmte Form, sondern 

um eine Sprache. Zu der ferner klar von der Auslegung rechtsgeschäftlicher Erklärungen zu 

trennenden Form von Rechtsgeschäften ausführlich § 15 C. I. 

18 Kling, Sprachrisiken, 2008, S. 244. Die Möglichkeit formaler Sprache als rechtsge-

schäftliches Erklärungsmittel bzw. die Möglichkeit verbindlicher Smart Contracts (daher) 

bejahend etwa: Kaulartz, InTer 2016, 201 (204 f.); Kaulartz/Heckmann, CR 2016, 618 

(621); Busche, in: MüKo BGB, § 133 Rn. 28; Anziger, in: Smart Contracts, S. 55; Heckel-
mann, NJW 2018, 504 (505); im Ergebnis auch Schnell/Schwaab, BB 2021, 1091 (1096 f.); 

Wilhelm, WM 2020, 1849 (1850); Aufderheide, WM 2021, 2313 (2315); Bertram, MDR 

2018, 1416 (1417); Exner, Smart Contracts, 2022, S. 192 ff.; Busche, in: FS Säcker, S. 25; 

mit Blick speziell auf robots.txt auch Conrad/Schubert, GRUR 2018, 350 (350); Peukert, 
ZUM 2023, 233 (246); für das amerikanische Recht so auch: Cohney/Hoffman, Minnesota 

Law Review 2020, 319 (365); s. auch Idelberger u.a., in: Rule Technologies, S. 176; an sich 

bejahend, aber dennoch von einem „funktionalen Vertragsäquivalent“ sprechend: Möslein, 

in: Rechtshandbuch Smart Contracts, Rn. 6 ff. 
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Der Ausspruch, dass Smart Contracts weder smart noch Verträge seien, wird 
von seinen Verfechtern vielfach aber vielleicht auch eher in einem faktischen 
Sinne gemeint sein: Es wird wohl schlicht kein nennenswerter praktischer Fall 
gesehen, in dem Parteien eine formale Sprache als Erklärungsmittel verwenden 
würden. 

Dabei zeigt bereits der recht berühmte Fall der sogenannten The DAO, dass 
es den Parteien selbst bei der üblichen gedanklichen Beschränkung von Smart 
Contracts auf imperative Programmiersprachen, automatisierte Ausführung 
und Blockchain-Technologie auf die Bedeutung des Codes als Erklärungsmit-
tels ankommen kann. 2016 wurde mit The DAO ein Crowdfunding Projekt ins 
Leben gerufen, dessen relevanter Inhalt laut den Initiatoren ausschließlich in 
einem Komplex mehrerer Smart Contracts (geschrieben in der Programmier-
sprache Solidity) festgehalten werden sollte, die automatisiert in der Ethereum-
Blockchain abgewickelt wurden.19 Dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall 
der Verwendung formaler Sprache als Erklärungsmittel handelt und die Bedeu-
tung formaler Vertragssprachen künftig deutlich wachsen dürfte, zeigt sich je-
doch besonders deutlich dann, wenn man sich (auch begrifflich) vom Smart 
Contract und den mit ihm überwiegend verbundenen Eigenschaften löst und 
ihn als Teilausschnitt eines weit größeren Phänomens begreift, welches hier als 
„formalsprachliche Verträge“ bezeichnet wird. 

Dabei handelt es sich um ein Phänomen, welches erstens nicht nur die Au-
tomatisierung der Ausführungsphase von Verträgen, sondern die maschinelle 
Verarbeitung diverser Phasen des Vertragslebenszyklus anvisiert, zweitens 
nicht auf bestimmte Ausführungsplattformen beschränkt ist und sich drittens 
vor allem durch eine formalsprachliche Vielfalt auszeichnet. Dies zeigt bereits 
die Entwicklung von verschiedenen anderen Konzepten neben dem Smart 
Contract, die sich den formalsprachlichen Verträgen zuordnen lassen, wie etwa 
dem „Ricardian Contract“20, „Data-Oriented Contract“21 oder „Computable 
Contract“22. Daneben ist es vor allem aber die mittlerweile fast unüberblick-
bare Anzahl an konkreten Ansätzen zur Entwicklung und Nutzung formaler 

 
19 Innerhalb weniger Wochen sammelte das Projekt circa 162 Millionen US-Dollar, von 

denen etwa 60 Millionen durch einen Nutzer aufgrund einer bestimmten im Code vorgese-

henen Funktion entnommen werden konnten. Zu einer richterlichen Bewertung des Falles 

kam es nicht, da eine technische Lösung herbeigeführt wurde. Ausführlicher zur The DAO 

und zu ihrem sogenannten „Hack“ etwa: Blocher, in: Rechtshandbuch Smart Contracts, 

Rn. 5 ff.; ferner Mann, NZG 2017, 1014 (1015 f.), der sich in seinem Beitrag auch mit dem 

Begriff der DAO (Decentralized Autonomous Organization) genauer auseinandersetzt (insb. 

S. 1016); s. zudem dazu auch Heckmann, CR 2016, R99. Zur Bedeutung des Verweises der 

Initiatoren auf die ausschließliche Geltung des Codes s. § 15 C. III. 

20 Ursprünglich konzipiert durch Ian Grigg in: Grigg, The Ricardian Contract, 2004. 

21 Ursprünglich konzipiert von Harry Surden in: Surden, U.C. Davis Law Review 2012, 

629 (639 ff.). 

22 Als eigenständiger Unter- beziehungsweise Sonderfall zum Data-Oriented Contract ur-

sprünglich ebenfalls konzipiert in: Surden, U.C. Davis Law Review 2012, 629 (658 ff.). 
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Vertragssprachen – von Auszeichnungssprachen23 über kontrollierte natürliche 
Sprache24 bis hin zu domänenspezifischen Programmiersprachen25 –, die die-
sem Phänomen Aufwind verleihen.26 Seinen Standort als Objekt des rein wis-
senschaftlichen Interesses hat es bereits verlassen. Neben der bestehenden 
praktischen Verwendung in bestimmten Bereichen,27 lässt die Ausrichtung der 

 
23 So etwa die XML-Contracts präsentiert von Cunningham, Washington University Law 

Review 2006, 313; s. ferner Hazard/Haapio in: Trends and Communities of Legal Informat-

ics, S. 425 ff.; Camilleri, Analysing normative contracts, 2015. 

24 S. bspw. die Ansätze von: Al Khalil u.a., A Solution for the Problems of Translation 

and Transparency in Smart Contracts, 2017, insb. ab S. 9; Montazeri u.a., Electronic Pro-

ceedings in Theoretical Computer Science, 2011; Angelov u.a., The Journal of Logic and 

Algebraic Programming 2013, 216; Camilleri u.a., in: International Workshop on Controlled 

Natural Language. 

25 S. bspw.: Governatori/Milosevic, Dealing with contract violations: formalism and do-

main specific language, 2005; Governatori/Rotolo, Modelling Contracts Using RuleML, 

2004; Legalese, Wong/Chun, L4: a domain-specific language (DSL) for law, abrufbar unter: 

https://legalese.com/computational-law#L4 (zuletzt aufgerufen am 18.5.2023); Bahr u.a., 
ICFP 2015: Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN International Conference on Functional 

Programming 2015, 315; Gullikson/Camilleri, A Domain-Specific Language for Normative 

Texts with Timing Constraints, 2016; Regnath/Steinhorst, SmaCoNat: Smart Contracts in 

Natural Language, 2018; Kolb, A Language-Based Approach to Smart Contract Engineer-

ing, 2020. 

26 S. ferner folgende weitere Ansätze: Agarwal u.a., Toward Machine-Understandable 

Contracts, 2016; Abdelsadiq, A Toolkit for model checking of electronic contracts, 2013; 

Farrell u.a., Using the Event Calculus for Tracking the Normative State of Contracts, 2005; 

Paschke u.a., in: RuleML 2005; Pace/Schneider, Challenges in the Specification of Full 

Contracts, 2009; Gorin u.a., A Software Tool for Legal Drafting, 2011; Angelov u.a., Ana-

Con framework, 2012; Angelov u.a., The Journal of Logic and Algebraic Programming 2013, 

216; Flood/Goodenough, Contract as Automaton, 2015; Clack/McGonagle, Smart Deriva-

tives Contracts, 2019; Dwivedi u.a., IEEE Access 2021, 76069; Pace u.a., in: Automated 

Technology for Verification and Analysis; Prisacariu/Schneider, The Journal of Logic and 

Algebraic Programming 2012, 458; Prisacariu/Schneider, in: Formal Methods for Open Ob-

ject-Based Distributed Systems; Roach, Toward a new language of legal drafting, 2015; 

Sarswat/Singh, Formal verification of trading in financial markets, 2019; Wang u.a., The 

Contract Expression Language, 2004; Tan/Thoen, Using Event Semantics for Modeling 

Contracts, 2002; Szabo, A Formal Language for Analyzing Contracts, 2002; Loevinger, Min-

nesota Law Review 1949, 455; Daskalopulu/Sergot, AI and Society 1997, 6; Jones u.a., 
Composing contracts, 2000; Lee, Decision Support Systems 1988, 27; Überblicke über 

verschiedene Ansätze finden sich darüber hinaus bei: Wong, in: Rechtshandbuch Legal Tech, 

S. 315 ff.; Hvitved, Contract Formalisation, 2012, S. 8 ff. 

27 Beispiele praktischer Nutzung finden sich etwa bei: Cunningham, Washington Univer-

sity Law Review 2006, 313 (320 ff.); LSP Working Group, Developing a Legal Specification 

Protocol, S. 9; Savelyev, Information & Communications Technology Law 2017, 116 (121); 

Scholz, Stanford Technology Law Review 2017, 128 (136 ff.); eine historische Übersicht 

m.w.N. liefert Wong, in: Rechtshandbuch Legal Tech, S. 315 ff.; s. zudem zum kürzlichen 

Handel eines außerbörslichen (OTC) Zinsderivats in Form eines digitalen Smart Derivative 

Contracts (SDC) durch die DZ BANK und BayernLB: Mai, AG 2021, R236; zu weiteren 

praktischen Beispielen s. auch: Häcker/Bekelaer, Bank 2019, 50; Heckmann/Kaulartz, Bank 

2017, 60. 
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verschiedenen Ansätze auf eine praktische Nutzung ferner die Annahme zu, 
dass formalsprachlich formulierte und maschinell verarbeitbare Verträge künf-
tig tatsächlich in weiteren Bereichen eingesetzt werden dürften.28 Anders als 
es das für Smart Contracts in den deutschen Rechtswissenschaften gezeichnete 
Bild bisher vermuten lässt, wird mit dieser Bewegung die Bedeutung einer for-
malen Sprache als rechtsgeschäftliches Erklärungsmittel stetig relevanter wer-
den und auf kurz oder lang auch deutsche Gerichte beschäftigen.29 

Auch ohne großer Skeptiker des tatsächlichen Nutzens formalsprachlicher 
Verträge zu sein, wird man hingegen schon jetzt zweifelsfrei sagen können, 
dass formale Sprachen natürliche Sprachen als Vertragssprachen nicht – auch 
nicht flächendeckend – ersetzen werden. Selbst als Skeptiker wird man aber 
anerkennen müssen, dass die Verwendung formaler Sprachen als Vertragsspra-
chen eine intensivere rechtswissenschaftliche Beachtung verdient – und sei es, 
um ihre rechtlichen Grenzen zu verdeutlichen. 

Es ist Ziel der vorliegenden Untersuchung, zu einer solchen tiefergehenden 
rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit formalsprachlichen Verträ-
gen beizutragen, indem die grundlegende vertragsrechtliche Frage zu diesem 
Phänomen beantwortet werden soll: Wie sind formalsprachliche Verträge aus-
zulegen? 

Unter welchen Umständen stellen sie also ein rechtsgeschäftliches Erklä-
rungsmittel dar? Welchen Erklärungswert können sie haben? Inwiefern verän-
dert sich dieser je nach verwendeter Art der Vertragsformalisierung? Wie ist 
eine etwaige Kollision zwischen formaler Interpretation30 und kontextueller 

 
28 Im Sinne des „Pasteur’s Quadrant“ zum Verhältnis von Grundlagenforschung und tech-

nischer Innovation (Stokes, Pasteur’s Quadrant, 1997, insb. S. 58 ff. mit dem bekannten Mo-

dell des Quadranten auf S. 73) lassen sich die einzelnen Ansätze formaler Vertragssprachen, 

je nach Ansatz, entweder der anwendungsbezogenen Grundlagenforschung („use-inspired 

basic research“) oder der angewandten Forschung („pure applied research“) zuordnen. 

29 In diese Richtung auch Kaulartz/Kreis, in: Rechtshandbuch Smart Contracts, Rn. 12, 

die sich bereits mit der richterlichen Beurteilung von Smart Contracts und dem etwaigen 

Rückgriff auf Sachverständige beschäftigen; s. dazu auch Bertram, MDR 2018, 1416 (1421); 

im Hinblick auf Gerichte insgesamt: Cunningham, Washington University Law Review 

2006, 313 (322) m.w.N. „The historical absence of litigation concerning EDI-formed 

contracts may be over when large numbers of smaller parties engage in many more discrete 

sorts of exchanges[.]“ (zitiert ohne Fn.); ähnlich Grundmann/Hacker, ERCL 2017, 255 

(287); ebenso verstehen lässt sich Allen, ERCL 2018, 307 (311). Der erste in höchster In-

stanz entschiedene Fall zur zivilrechtlichen Behandlung von Smart Contracts (BGH, DAR 

2023, 145; in vorheriger Instanz OLG Düsseldorf, VuR 2022, 74) betraf hingegen die Frage 

nach verbotener Eigenmacht, während sich die Frage nach formaler Sprache als Erklärungs-

mittel dort nicht stellte (s. zu diesem Fall auch § 2 Fn. 76). 

30 Im allgemeinen Sprachgebrauch werden „Auslegung“ und „Interpretation“ als Syno-

nyme gebraucht. Hier wird hingegen unter „Auslegung“ die Ermittlung des Vorliegens und 

Inhalts einer Willenserklärung nach der normativen oder subjektiven rechtlichen Ausle-

gungsmethode verstanden und in diesem Zusammenhang auch die Zurechnung einer Wil-

lenserklärung besprochen (s. § 11 C.) Von einer „Interpretation“ wird dagegen im Hinblick 


